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KAPITEL 2

GEBÄUDEZUGÄNGLICHKEIT

A. Grundsätze
Das Wallonische Gesetzbuch der Raumordnung und des Städtebaus, das zuletzt durch einen Erlass der wallonischen Regierung vom 25. Januar 2001 abgeändert worden ist, sieht vor, dass eine Baugenehmigung nur erteilt wird, wenn die nachbezeichneten Gebäude den Normen entsprechen, die festgelegt worden sind, um sie für behinderte Personen zugänglich zu machen.

B. Betroffene Gebäude
Diese Regel gilt u.a. für folgende Gebäude:
· Gebäude, die für den Empfang und die Unterkunft von älteren oder behinderten Personen bestimmt sind;
· Krankenhäuser und Kliniken;

· Zentren für medizinische, psychische, familiäre oder soziale Unterstützung;

· Gebäude und Gelände, die für sozio-kulturelle, Sport-, Freizeit- oder touristische Aktivitäten bestimmt sind sowie Spielplätze;

· zur Kultausübung bestimmte Einrichtungen, Bestattungszentren und Friedhöfe;

· schulische, Universitäts- und Ausbildungsgebäude und -einrichtungen, Internate und Studentenwohnheime;

· Gefängnisse und Erziehungsanstalten;
· Gebäude und Infrastrukturen, in denen Aufgaben des  öffentlichen Dienstes wahrgenommen werden u.a.  Gemeindehäuser, Gerichtshöfe und Gerichte und ihre Kanzlei, Postämter, Bahnhöfe, Flughäfen und Eisenbahn-, U-Bahn- und Bushaltestellen, Bahnsteige einbegriffen;

· Banken und andere Finanzeinrichtungen;

· Bürogebäude, Geschäfte, Einkaufszentren, Hotels, Herbergen, Restaurants und Gaststätten;

· die Gemeinschaftsräumlichkeiten einschließ​lich der Eingangstüren von jeder Wohnung in Residenzgebäuden, die mit einem Fahrstuhl ausgestattet sind, die Gemeinschafts​räumlichkeiten einschließlich der Eingangs​türen von jeder Wohnung im Erdgeschoss der Gebäude ohne Fahrstuhl, die Studios, Flats und Studentenzimmer;

· Parkplätze mit mindestens 10 Stellplätzen und Parkhäuser;

· öffentliche Toiletten;

· öffentliche oder private Bürgersteige und Gelände, die zu den in diesem Paragraphen aufgeführten Gebäuden und Einrichtungen führen sowie das dort angebrachte städtische Mobiliar. 
  
Gebäude, die den Normen entsprechen, müssen mit einem Schild gekennzeichnet werden, das das internationale Zugänglichkeitssymbol zeigt, das heißt einem Schild mit einem Rollstuhlfahrer (in Weiß auf blauem Hintergrund).

C. Normen
Ein Erlass der wallonischen Regierung vom 20. Mai 1999 legt die Normen fest, die die vorher erwähnten Gebäude und Gelände berücksichtigen müssen.
Diese Normen betreffen Parkplätze, Ausmaße und Eigenschaften der Gebäudezugänge, Größe der Türen, Eigenschaften der Treppen und Fahrstühle;   Standorte der Schalter, Telefone und Bankautomaten, Ausmaße der Toiletten, usw.

D. Abweichungen
Abweichungen können vom beauftragten Beamten auf der Grundlage architektonischer Erwägungen für den Umbau eines bestehenden Gebäudes gewährt werden.
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